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die Aufsichtsbehörde am Tage nach der Veröffentlichung im
 Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Ethikkommission vom 19. No-
vember 2005 (MBl. NRW. 2006 S. 147), zuletzt geändert am 
17. November 2007 (MBl. NRW. 2008 S. 272) außer Kraft. 

Ausfertigung:
Düsseldorf, den 30. Mai 2016 Rudolf Henke

Präsident

Genehmigt: 
Düsseldorf, den 30. Juni 2016 Ministerium für Gesundheit, 

Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag
Hamm 

Die vorstehende Neufassung der Satzung der Ethikkommission der 
Ärztekammer Nordrhein vom 19. März 2016 wird nach Veröffentlichung
im Ministerialblatt für das Land NRW im Rheinischen Ärzteblatt bekannt 
gemacht.

Düsseldorf, den 13. Juli 2016
Rudolf Henke

Präsident

- MBl. NRW. 2016 S. 512
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Richtlinie zur Fortbildungsordnung
der Ärztekammer Nordrhein
vom 06.07.2016

- Neufassung -

Präambel

Es gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Ärztekammer Nord-
rhein, die berufliche Fortbildung der Kammerangehörigen zu
fördern und zu betreiben sowie geeignete Fortbildungsmaß-
nahmen Dritter anzuerkennen. Hierzu hat sich die Ärztekam-
mer Nordrhein eine Fortbildungsordnung gegeben, die von der
Kammerversammlung am 23.11.2013 beschlossen wurde. In
Umsetzung von § 6 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 Fortbildungsordnung
beschließt der Vorstand der Ärztekammer Nordrhein diese
Richtlinien zur Bewertung und Anerkennung von Fortbildungs-
maßnahmen, Fortbildungsveranstaltern sowie zum Fortbil-
dungszertifikat für den Nachweis einer regelmäßigen Fortbil-
dung nach § 95d und § 137 Abs. 1 Nr. 2 SGB V.

Abschnitt I – Fortbildungswesen der Ärztekammer Nordrhein

§ 1 Zuständigkeit

Die Ärztekammer Nordrhein ist bei der beruflichen Fortbildung
der Kammerangehörigen und Qualitätssicherung im Gesund-

heitswesen auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 
Heilberufsgesetz NRW (GV. NRW. 2000 S. 403 ff.) zuständig für

I. Fortbildungsmaßnahmen,
II. Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen,
III. Anerkennung von Fortbildungsveranstaltern,
IV. Ausstellung eines Fortbildungszertifikates.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Fortbildungsmaßnahme:
Eine Fortbildungsmaßnahme ist ein bewertbarer aktiver
ärztlicher Fortbildungsvorgang einer Ärztin oder eines
 Arztes, der der Weiterentwicklung der ärztlichen Kompe-
tenz dient und nach Maßgabe der Empfehlungen der Bun-
desärztekammer nach Methoden in Kategorien eingeteilt
und bewertet wird.

(2) Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme:
Die Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme ist ein Ver-
fahren zur Bestätigung einer von einem Veranstalter ange-
botenen und zur ärztlichen Fortbildung geeigneten Fort-
bildungsmaßnahme. Die Anerkennung ist verbunden mit
einer Zuteilung von Fortbildungspunkten.

(3) Anerkennung eines Fortbildungsveranstalters:
Die Anerkennung eines Fortbildungsveranstalters ist ein
Verfahren zum vereinfachten Umgang mit Veranstaltern,
die regelmäßig und auf der Grundlage der Fortbildungs-
ordnung Fortbildungsmaßnahmen anbieten.

(4) Fortbildungszertifikat:
Das Fortbildungszertifikat ist eine von der Ärztekammer
Nordrhein ausgestellte Urkunde, die der Ärztin/dem Arzt
eine in einem definierten Zeitraum durchgeführte konti-
nuierliche Fortbildung durch von einer Ärztekammer aner-
kannte Fortbildungsmaßnahmen bescheinigt.

§ 3 
Fortbildungsmaßnahmen nach Kategorien

(1) § 6 Abs. 3 Fortbildungsordnung der Ärztekammer Nordrhein
bestimmt nachstehende Kategorien von Fortbildungsmaß-
nahmen und bestimmt deren Bewertung mit Punkten. Fort-
bildungspunkte werden grundsätzlich für  eine Fortbil-
dungseinheit von 45 Minuten vergeben.

(2) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie A:

Vortrag und Diskussion:

• 1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit
• 1 Zusatzpunkt bei dokumentierter Lernerfolgskontrolle

pro Fortbildungsmaßnahme.
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Eine (interdisziplinäre) Fallkonferenz wird nur dann aner-
kannt, wenn die Arztöffentlichkeit gemäß § 8 Absatz 2 der
Fortbildungsordnung der Ärztekammer Nordrhein gewähr-
leistet ist. Supervisionen, Intervisionen, Balintgruppen,
Peer Reviews, Qualitätszirkel sowie Morbiditäts- und Mor-
talitätskonferenzen sind von der Arztöffentlichkeit als eine
Voraussetzung der Anerkennung als Fortbildungsmaßnah-
me ausgenommen.

Balintgruppen und Supervisionen müssen unter ärztlicher
Leitung stehen.

Abteilungsinterne Besprechungen von Patientenkasuistiken
und/oder Entscheidungsfindungsprozesse im klinischen All-
tag können nicht als eigenständige Fortbildung anerkannt
werden, auch wenn hierbei Lerneffekte erzielt werden.

Video- und Online-Fortbildungen können unter folgenden
Voraussetzungen anerkannt werden:

• Der Anbieter muss detaillierte Erläuterungen zum Inhalt
der Online-Fortbildung, zum Ablauf und zu den techni-
schen Bedingungen machen. Er hat zu versichern, dass
die kontinuierliche Beteiligung aller Teilnehmer durch
den technischen Support sichergestellt ist und nachge-
halten werden kann.

• Der Anbieter verpflichtet sich, eine schriftliche Lerner-
folgskontrolle durchzuführen, die auch als Anwesen-
heitskontrolle dient. Die standardisierten Multiple-
Choice-Fragen mitsamt Antworten (zehn Fragen mit
 jeweils fünf Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine
richtig sein darf) sind bei Antragstellung vorzulegen.
Für die Lernerfolgskontrolle gibt es einen Zusatzpunkt.

• Je nach Struktur kann die Bewertung von Video- und
 Online-Fortbildungen in den Kategorien A oder C erfolgen.

(5) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie D:

Fortbildungsbeiträge in Printmedien oder als elektronisch
verfügbare Version mit nachgewiesener Qualifizierung
durch eine Lernerfolgskontrolle in digitaler bzw. schrift-
licher Form:

• 1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit bei be-
standener Lernerfolgskontrolle.

Eine mediengestützte Fortbildungsmaßnahme muss den
Qualitätsanforderungen an Präsenzveranstaltungen sowie
den zusätzlichen Qualitätsanforderungen an medienge-
stützte Fortbildungsmaßnahmen gemäß den „Empfehlun-
gen zur ärztlichen Fortbildung“ der Bundesärztekammer in
der jeweils gültigen Fassung genügen.

Eine abschließende Lernerfolgskontrolle ist obligater Be-
standteil dieser Fortbildungsmaßnahme und umfasst je
Lerneinheit einen Katalog von mindestens 10 Fragen nach
dem Multiple-Choice-Verfahren. Die Lernerfolgskontrolle
ist bestanden, wenn 70 % der Fragen richtig beantwortet
werden. Führen Zeitschriften für jeden Artikel ein Peer
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Fortbildungsmaßnahmen werden anerkannt, wenn die Vor-
gaben nach den §§ 6 bis 8 dieser Richtlinie erfüllt sind.

(3) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie B:

Mehrtägige Kongresse im In- und Ausland, welche nicht
von anderen Kategorien erfasst werden:

• 3 Punkte pro ½ Tag bzw. 6 Punkte pro Tag.

Eine Fortbildungsmaßnahme wird der Kategorie B zuge-
ordnet, wenn es sich um eine mehrtägige Veranstaltung
handelt, die unterschiedliche Veranstaltungstypen und
mehrere Veranstaltungseinheiten (wissenschaftliche Vor-
träge, Seminare, Workshops) zu einem Themenkomplex
umfassen und parallel stattfinden.

Eine Fortbildungsmaßnahme der Kategorie C (Fortbildung
mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes einzel-
nen Teilnehmers), die im Rahmen eines Kongresses von
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusätzlich gebucht
werden kann, wird gesondert anerkannt.

Bei individuellem Nachweis der Teilnahme an weiteren,
einzelbuchbaren Fortbildungsmaßnahmen kann eine Ein-
zelanerkennung erfolgen.

Eine Veranstaltung, die im Umfeld eines Kongresses statt-
findet (z. B. ein Satellitensymposium, Vorsymposium,
 Firmensymposium oder Lunchsymposium) ist nicht aner-
kennungsfähig.

(4) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie C:

Fortbildung mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung
jeder einzelnen Teilnehmerin/jedes einzelnen Teilnehmers
(z. B. Workshop, Arbeitsgruppen, Qualitätszirkel, Peer
 Review, Balintgruppen, Kleingruppenarbeit, Supervision,
Fallkonferenzen, Literaturkonferenzen, praktische Übun-
gen):

• 1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit
• 1 Zusatzpunkt pro Maßnahme bis zu 4 Stunden/

höchs tens 2 Zusatzpunkte pro Tag
• 1 weiterer Zusatzpunkt bei dokumentierter Lernerfolgs-

kontrolle pro Fortbildungsmaßnahme.

Eine Fortbildungsmaßnahme der Kategorie C findet im
Rahmen interaktiver Kleingruppen mit maximal 25 Teil-
nehmerinnen/Teilnehmern zu einer thematisch umschrie-
benen, vertiefenden Wissensvermittlung statt.

Eine Fortbildungsmaßnahme mit mehr als 25 Teilnehme-
rinnen/Teilnehmern kann der Kategorie C zugeordnet wer-
den, wenn mindestens ein Drittel der Fortbildungsmaß-
nahme im Rahmen mehrerer interaktiver Kleingruppen (bis
zu 25 Teilnehmerinnen/Teilnehmern pro Gruppe) durchge-
führt werden.
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 Review-Verfahren durch, wird ein zusätzlicher Punkt aner-
kannt, sofern der Nachweis hierüber gegenüber der Ärzte-
kammer Nordrhein erbracht wird.

Besteht eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer an einer Fortbil-
dung der Kategorie D die Lernerfolgskontrolle nicht, dann
erhält sie/er nach einer Sperrfrist von 28 Tagen die Mög-
lichkeit, das betreffende Modul erneut zu bearbeiten. Der
Anbieter der Fortbildungsmaßnahme hat dafür zu sorgen,
dass die Sperrfrist eingehalten wird. Die Anzahl der Bear-
beitungsversuche ist nicht begrenzt.

Die für jede Teilnehmerin/jeden Teilnehmer individuelle
Datenerfassung obliegt dem Fortbildungsanbieter. Er hat
dafür zu sorgen, dass eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer
mit jedem Fortbildungsmodul nur einmal den Fortbil-
dungspunkt erhalten kann. Der Anbieter stellt der Teilneh-
merin/dem Teilnehmer eine ausdruckbare Teilnahmebe-
scheinigung bzw. eine Teilnahmebescheinigung in Papier-
form zur Verfügung, um bei eventuellen Datenverlusten im
Zusammenhang mit der elektronischen Punkteerfassung
den Fortbildungsnachweis in herkömmlicher Form erbrin-
gen zu können. Darüber hinaus dient die Bescheinigung als
Nachweis für das Finanzamt.

Die Ärztekammer Nordrhein befristet die Anerkennung von
Fortbildungen der Kategorie D auf ein Jahr. Die Anerken-
nung eines Fortbildungsmoduls gilt für 12 Monate ab Da-
tum des Anerkennungsbescheides.

Eine Verlängerung der Anerkennung nach jeweils 12 Mona-
ten um ein weiteres Jahr ist nach schriftlicher Bestätigung
der Aktualität und Qualität der Inhalte durch den Anbieter
und/oder einen Gutachter möglich. Im Rahmen des Verlän-
gerungsantrages hat der Anbieter der Ärztekammer Nord-
rhein inhaltliche Änderungen anzuzeigen. Die Ärztekam-
mer Nordrhein entscheidet im Einzelfall, ob ein erneutes
gutachterliches Verfahren einzuleiten ist oder ob die in-
haltlichen Anpassungen verwaltungsseitig geprüft und auf
redaktioneller Ebene eingearbeitet werden können. Für ein
erneutes gutachterliches Verfahren fallen die in der Ge-
bührenordnung der Ärztekammer Nordrhein festgesetzten
Gebühren für die Anerkennung von Fortbildungsmaß-
nahmen sowie die Kosten für das Begutachtungsverfahren
in voller Höhe an.

(6) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie E:

Selbststudium durch Fachliteratur und -bücher sowie Lehr-
mittel:

• innerhalb dieser Kategorie werden höchstens 50 Punk-
te für fünf Jahre anerkannt.

Eine gesonderte Nachweispflicht für Kammermitglieder
besteht in dieser Kategorie nicht. Am 01.02. eines jeden
Kalenderjahres werden dem Punktekonto eines Kammer-
mitgliedes automatisch 10 Punkte gutgeschrieben.

(7) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie F:

Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge:

• Autorentätigkeit: 5 Punkte pro wissenschaftlicher Erst-
veröffentlichung als Erstautorin/Erstautor, wenn sie dies
durch Vorlage eines geeigneten Beleges nachweisen,

• Referententätigkeit/Qualitätszirkelmoderation/wissen -
schaftliche Leitung: 1 Punkt pro Beitrag, z.B. Poster/
Vortrag, unbenommen der Punkte für die persönliche
Teilnahme.

Die maximale Punktzahl in dieser Kategorie beträgt 50
Punkte in fünf Jahren.

Publikationen im Selbstverlag sind nicht anerkennungs-
fähig.

Referentinnen und Referenten, Qualitätszirkelmoderato-
rinnen und Qualitätszirkelmoderatoren oder wissenschaft-
liche Leiterinnen/Leiter erhalten einen Fortbildungspunkt
zusätzlich, unbenommen der Punkte der persönlichen Teil-
nahme (gegebenenfalls der anteiligen Teilnahme), wenn
sie ihren Vortrag oder ihre wissenschaftliche Leitung durch
Vorlage eines geeigneten Beleges nachweisen.

(8) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie G:

Hospitationen:

• 1 Punkt pro Stunde, höchstens 8 Punkte pro Tag

Hospitationen müssen im Voraus anerkannt werden. Sie
können grundsätzlich nur anerkannt werden, wenn die
 Tutorin/der Tutor über eine Weiterbildungsermächtigung
und/oder eine fakultative Weiterbildung bzw. Fachkunde
verfügt, die die Hospitantin/der Hospitant nicht hat. So-
weit eine Ausnahmegenehmigung beantragt wird, ist aus-
führlich darzulegen, worin der Wert der Hospitation be-
steht.

Eine Hospitation darf nicht innerhalb des gleichen Faches
in der eigenen Fachabteilung (Krankenhaus, Praxis, MVZ
etc.) stattfinden.

Für den Nachweis der Hospitation ist der Ärztekammer
Nordrhein eine vom Hospitationsgeber unterzeichnete
 Bescheinigung vorzulegen, in der der Hospitantin oder
dem Hospitanten 

• die Dauer der Hospitation (Datum und zeitlicher Um-
fang),

• der Hospitationsort und
• die Themenfelder der Hospitation

bestätigt werden.
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(9) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie H:

Curriculär vermittelte Inhalte, z.B. in Form von curricula-
ren Fortbildungsmaßnahmen, Inhalte von Weiterbildungs-
kursen, die nach der Weiterbildungsordnung für eine
 Weiterbildungsbezeichnung vorgeschrieben sind, Inhalte
von Zusatzstudiengängen:

• 1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit.

Eine Fort- und Weiterbildungsmaßnahme, die Lehrinhalte
curricular vermittelt, wird gemäß der Fortbildungseinhei-
ten bewertet (z. B. 50 Fortbildungseinheiten à 45 min = 50
Fortbildungspunkte).

Folgende Fortbildungsmaßnahmen werden der Kategorie H
zugeordnet:

• strukturierte curriculare Fortbildungen der Bundesärzte-
kammer,

• curriculare Fortbildungen der Bundesärztekammer, von
Fachgesellschaften, Berufsverbänden oder vergleich -
baren institutionellen Einrichtungen,

• Weiterbildungskurse, die für die ärztliche Weiterbil-
dung nach Weiterbildungsordnung (WBO) gefordert
werden,

• Kurse zur Erlangung oder Aktualisierung von Fachkun-
den und

• Zusatzstudiengänge: Bei Studiengängen erfolgt in der
Regel eine Teilanerkennung derjenigen Abschnitte, die
inhaltlich mit den sonstigen anerkennungsfähigen Fort-
bildungsmaßnahmen korrespondieren und in der Weise
konzipiert sind, dass ein (fach-)ärztliches Publikum als
Hauptzielgruppe anzusehen ist.

(10)Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie I:

Tutoriell unterstützte Online-Fortbildungsmaßnahme mit
nachgewiesener Qualifizierung durch eine Lernerfolgskon-
trolle in digitaler bzw. schriftlicher Form:

• 1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit,
• 1 Zusatzpunkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit bei

vollständiger Erfüllung der qualitätssteigernden Krite-
rien eLearning der Bundesärztekammer.

Eine mediengestützte Fortbildungsmaßnahme muss den
Qualitätsanforderungen an Präsenzveranstaltungen sowie
den zusätzlichen Qualitätsanforderungen an medienge-
stützte Fortbildungsmaßnahmen gemäß den „Empfehlun-
gen zur ärztlichen Fortbildung“ der Bundesärztekammer in
der jeweils gültigen Fassung genügen; dabei sind insbe-
sondere Art und Umfang der online tutoriellen Betreuung
plausibel darzustellen.

(11) Fortbildungsmaßnahmen der Kategorie K:

Blended-Learning-Fortbildungsmaßnahme in Form einer
inhaltlich und didaktisch miteinander verzahnten Kombi-

nation aus tutoriell unterstützten Online-Lernmodulen und
Präsenzveranstaltungen:

• 1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit,
• 1 Zusatzpunkt pro 45-minütiger eLearning-Fortbildungs-

einheit bei vollständiger Erfüllung der „qualitätsstei-
gernden Kriterien eLearning der Bundesärztekammer“.

Eine mediengestützte Fortbildungsmaßnahme muss den
Qualitätsanforderungen an Präsenzveranstaltungen sowie
den zusätzlichen Qualitätsanforderungen an medienge-
stützte Fortbildungsmaßnahmen gemäß den „Empfehlun-
gen zur ärztlichen Fortbildung“ der Bundesärztekammer in
der jeweils gültigen Fassung genügen; dabei sind insbe-
sondere Art und Umfang der online tutoriellen Betreuung
plausibel darzustellen.

Die Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme in dieser
Kategorie durch die Ärztekammer Nordrhein setzt voraus,
dass der Präsenzteil der Fortbildungsmaßnahme in Nord-
rhein stattfindet.

(12) Der Vorstand der Ärztekammer Nordrhein kann auf Vor-
schlag des Vorstandes der Nordrheinischen Akademie für
ärztliche Fort- und Weiterbildung „Sonderprojekte Fortbil-
dung“ beschließen, deren Bepunktung im Einzelfall von
den „Einheitlichen Bewertungskriterien“ und diesen Richt-
linien abweichen kann. Diese Projekte müssen vordring-
lich der wissenschaftlichen Erforschung und Weiterent-
wicklung der Fortbildung dienen, sie sind zeitlich befris -
tet. Dem Vorstand der Ärztekammer ist zeitnah nach Been-
digung eines solchen Projektes Bericht zu erstatten.

(13)Fortbildungsmaßnahmen der Kategorien A bis C und K wer-
den im Veranstaltungskalender der Ärztekammer Nord-
rhein veröffentlicht.

Abschnitt II – Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen

Die Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen durch die Ärzte-
kammer Nordrhein erfolgt nach Maßgabe der §§ 8 und 9 der
Fortbildungsordnung der Ärztekammer Nordrhein.

§ 4 
Anforderungen

(1) Die Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme setzt vor-
aus, dass die Voraussetzungen des § 8 Fortbildungsord-
nung gegeben sind. Hierzu gehört insbesondere die Be-
achtung der Vorgaben

• der Fortbildungsordnung zu Inhalt, Unabhängigkeit,
Transparenz,

• der §§ 30 ff. Berufsordnung zur Wahrung der ärztlichen
Unabhängigkeit sowie 
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• die Hinweise und Erläuterungen der Bundesärztekam-
mer „Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit bei der
Zusammenarbeit mit Dritten“ und 

• die „Empfehlungen zur ärztlichen Fortbildung“ der Bun-
desärztekammer in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Eine Fortbildungsmaßnahme ist nur anerkennungsfähig,
wenn grundsätzlich jede Ärztin/jeder Arzt Zugang zu der
Fortbildungsmaßnahme hat.

§ 5
Antragsfristen

(1) Für jede anzuerkennende Fortbildungsmaßnahme ist 
vor der Durchführung ein fristgerechter Antrag bei der 
Ärztekammer Nordrhein – Anerkennungsstelle von Fort-
bildungsmaßnahmen bei der Nordrheinischen Akademie
für ärztliche Fort- und Weiterbildung – zu stellen. Eine
nachträgliche Anerkennung ist grundsätzlich nicht mög-
lich.

(2) Anträge auf Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme
sind spätestens 6 Wochen vor der Fortbildungsmaßnahme
unter Verwendung der vorgegebenen Formulare zu stellen.
Maßgeblich ist das Datum des Eingangs der vollständigen
Unterlagen.

§ 6 
Antragstellung

(1) Die Antragstellung erfolgt über die von der Ärztekammer
Nordrhein auf ihrer Internetseite zum Anerkennungsver-
fahren von Fortbildungsmaßnahmen beschriebenen und
bereitgestellten Antragsverfahren und Formulare. 

(2) Das Antragsformular der Ärztekammer Nordrhein ist voll-
ständig auszufüllen und die geforderten Dokumente sind
beizufügen. Die angefügten Unterlagen müssen nach Form
und Inhalt endgültigen Charakter haben. Zu den Unter-
lagen gehören

• Programm mit endgültig gestaltetem Programm (Anga-
be der Themen, der Referentinnen/Referenten ein-
schließlich deren beruflicher Position und Zuordnung
der Referenten zu den Themen, Benennung der wissen-
schaftlichen Kursleitung, zeitlicher Ablauf sowie Anga-
be der finanziellen Förderung durch Dritte/Sponsoren
im Programm) in Form von Flyern, verwendete Ankün-
digungs- bzw. Einladungsschreiben einschließlich der
Anmeldeunterlagen als Datei im PDF-Format,

• schriftliche Erklärung des für die Fortbildungsmaßnah-
me als wissenschaftliche Leiterin/wissenschaftlicher
Leiter verantwortlich zeichnenden Ärztin/Arztes, über
die Vollständigkeit und Richtigkeit der im Antrag ge-
machten Angaben,

• schriftliche Erklärung des Veranstalters und der Wis-
senschaftlichen Leitung nach § 7 dieser Richtlinie.

(3) Dem Antrag ist ferner eine Auskunft über mögliche Inter-
essenskonflikte der wissenschaftlichen Leiterin/des wis-
senschaftlichen Leiters und des Veranstalters, auf Anfor-
derung auch der Referentinnen und Referenten/Vorsitzen-
den/Moderatorinnen und Moderatoren/Autorinnen und
Autoren/Kursleiterinnen und Kursleiter gemäß „Formblatt
zur Erklärung finanzieller Interessenkonflikte“ beizufügen.

§ 7 
Erklärung der Wissenschaftlichen Leitung und 

des Veranstalters

(1) Mit der Unterzeichnung der Konformitätserklärung versi-
chert die wissenschaftliche Leiterin/der wissenschaftliche
Leiter der Fortbildungsmaßnahme,

• dass die Vorgaben der Berufsordnung und der Fortbil-
dungsordnung der Ärztekammer Nordrhein einschließ-
lich ihrer Richtlinien und die Empfehlungen der Bun-
desärztekammer zur ärztlichen Fortbildung bei der Fort-
bildungsmaßnahme beachtet werden,

• dass die Referentinnen und Referenten, die Fortbil-
dungsinhalte und der Gestaltungsrahmen so gewählt
wurde, dass sie dem Ziel und dem Zweck objektiver
 Interessen unabhängiger ärztlicher Fortbildung dienen
und

• sicherzustellen, dass von Seiten etwaiger Sponsoren
kein produkt- bzw. firmenbezogener
Einfluss auf die Lehrinhalte genommen wird.

• mit geeigneten Maßnahmen einzuschreiten, wenn Ver-
stöße gegen die Nichtbeachtung der Vorschriften er-
kennbar werden (z. B. durch korrigierenden Hinweis an
den Verursacher:  Referent, Veranstalter, ggf. Informa-
tion an die Ärztekammer).

(2) Mit der Konformitätserklärung des Veranstalters nach § 9
Abs. 3 der Fortbildungsordnung unter Verwendung der Vor-
lage der Ärztekammer Nordrhein, erklärt der Veranstalter,

• dass die Vorgaben der Berufsordnung und der Fortbil-
dungsordnung der Ärztekammer Nordrhein einschließ-
lich seiner Richtlinien und die Empfehlungen der Bun-
desärztekammer zur ärztlichen Fortbildung bei der Fort-
bildungsmaßnahme beachtet werden.

• dass die Referentinnen und Referenten, die Fortbildungs-
inhalte und der Gestaltungsrahmen so gewählt wurde,
dass sie dem Ziel und dem Zweck objektiver  Interessen
unabhängiger ärztlicher Fortbildung dienen und

• dass von Seiten etwaiger Sponsoren kein produkt- bzw.
firmenbezogener Einfluss auf die Lehrinhalte genom-
men wird.

(3) Der Veranstalter trägt Sorge dafür, dass Referenten/Vor-
sitzende/Moderatoren/Kursleiter/Her ausgeber/Autoren ihm
die Erklärungen zu Interessenkonflikten nach den Vor -
gaben der Ärztekammer Nordrhein zeitgerecht und voll-
ständig vorlegen. Der Veranstalter versichert dies bei der
Antragstellung gegenüber der Ärztekammer. Eine Anerken-

Rheinisches Ärzteblatt
Amtliche Bekanntmachungen



nung erfolgt nicht ohne das Vorliegen dieser Erklärung; auf
Anforderung der Ärztekammer hat der Veranstalter die Ori-
ginalerklärungen der Referenten/Vorsitzende/Moderato-
ren/Kursleiter/Herausgeber/Autoren vorzulegen.

(4) Auf Anforderung sind gegenüber der Ärztekammer Nord-
rhein weitere, individuelle Erklärungen über die Wahrung
der Firmen- und Produktneutralität sowie etwaige Interes-
senskonflikte des Veranstalters, der wissenschaftlichen
Leitung sowie der Referentinnen und Referenten abzuge-
ben, die gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Fortbildungsmaßnahme offenzulegen sind. Werden
diese nicht abgegeben, erfolgt keine Anerkennung der 
Veranstaltungen.

§ 8 
Kriterien für die Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen

(1) Für alle Fortbildungsmaßnahmen gilt, dass die Inhalte der
Fortbildungsmaßnahmen frei von wirtschaftlichen Interes-
sen gehalten werden.

(2) Für jede Fortbildungsmaßnahme wird eine wissenschaft-
liche Leiterin/ein wissenschaftlicher Leiter benannt,
die/der die Fortbildungsmaßnahme wissenschaftlich ver-
antwortet und für eine strukturierte Evaluation sorgt.
Sie/Er ist zuständig für die Auswahl der Themen und Refe-
renten sowie für die unabhängige, umfassende und ausge-
wogene Information der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ärztinnen und Ärzte von pharmazeutischen Unternehmen,
Herstellern von Medizinprodukten, Versicherungsunter-
nehmen oder von kommerziellen Fortbildungsanbietern
können grundsätzlich nicht wissenschaftliche Leiterin/
wissenschaftlicher Leiter nach § 8 Abs. 3 der Fortbildungs-
ordnung sein. Über Ausnahmen entscheidet die Anerken-
nungsstelle der Ärztekammer Nordrhein.

(3) Sponsoring ist gegenüber der Ärztekammer Nordrhein im
Rahmen der Antragstellung auf Anerkennung der Fortbil-
dung sowie gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Fortbildungsmaßnahmen transparent zu machen.

(4) Für Fortbildungsmaßnahmen, die von pharmazeutischen
Unternehmen, Herstellern von Medizinprodukten oder
sonstigen Dritten finanziell unterstützt werden (Sponso-
ring) gilt, dass diese nur dann anerkennungsfähig sind,
wenn das Sponsoring in Umfang und Form, Inhalt und Prä-
sentation die Fortbildungsmaßnahme nicht beeinflusst. Im
Einzelnen gilt:

• Der Sponsor und die Art/finanzielle Höhe der Leistung
müssen aus Gründen der Transparenz genannt wer-
den:

– bei Präsenzveranstaltungen auf der/den letzten
 Seite/Seiten des Programms  

– in Printmedien am Ende des Beitrags 

– bei elektronisch angebotener Fortbildung  erkennbar
(ohne Verlinkung) 

• Die Nennung darf nicht als Marketingmittel missbraucht
werden.

• Eine Unterstützung darf ausschließlich für die Finanzie-
rung des wissenschaftlichen Programms der ärztlichen
Fortbildungsmaßnahme und nur in angemessenem Um-
fang erfolgen.

• Der Sponsor darf sich am wissenschaftlichen Teil der
Fortbildungsmaßnahme nicht beteiligen und dort nicht
in Erscheinung treten. Ein Sponsor darf weder direkt
noch indirekt (z. B. über den Veranstalter oder wissen-
schaftlichen Leiter) die fachliche Programmgestaltung,
die Referentenauswahl oder die Fortbildungsinhalte
 beeinflussen.

• Veranstalter, wissenschaftliche Leitung sowie Referen-
tinnen und Referenten müssen gegenüber den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der Fortbildungsmaßnahme
mögliche Interessenkonflikte in Form einer Selbstaus-
kunft offenlegen.

• Eine Fortbildung muss so durchgeführt werden, dass
 eine transparente und strenge Abgrenzung zwischen
fachlicher Fortbildung und anderen Aktivitäten besteht.

• In allen Fortbildungsmaßnahmen muss ein ausgewoge-
ner Überblick über den jeweiligen Wissensstand ent-
sprechender diagnostischer und therapeutischer Alter-
nativen vermittelt werden, einschließlich der Studien-
ergebnisse.

• Einladungen, Programme und Schulungsmaterialien von
anerkennungsfähigen Fortbildungsmaßnahmen dürfen
keine sonstigen Elemente von Firmen- und/oder Pro-
duktwerbung aufweisen.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sponsors dürfen
grundsätzlich nicht als Referentinnen/Referenten,
 Kursleiterinnen/Kursleiter oder Autorinnen/Autoren bei
 einer Fortbildungsmaßnahme mitwirken.

• Daten (z. B. Grafiken, Abbildungen), die von der Indus -
trie zur Verfügung gestellt werden, müssen gekenn-
zeichnet sein.

• Werden Studienergebnisse präsentiert, sollen diese aus
Studien stammen, die in einem anerkannten Register z. B.
in der European Clinical Trials Database (EudraCT), dem
Register der European Medicine Agency (EMA) registriert
sind. Cochrane-Analysen sollen hinzugezogen werden.

• Objektive und inhaltlich ausgewogene Produktinforma-
tionen aufgrund wissenschaftlicher Kriterien sind bei
Arzneimitteln durch Nennung des Wirkstoffes (Generi-
kum), bei Medizinprodukten durch Beschreibung des
Funktionsmechanismus, nicht des Produktnamens, zu-
lässig.

• Ein kommerziell unterstütztes Rahmenprogramm darf
nicht zeitlich parallel zum inhaltlichen Programm statt-
finden und muss von untergeordneter Bedeutung sein,
auch bezogen auf den zeitlichen Umfang an der Ge-
samtveranstaltung.

• Produktbezogene Informationsveranstaltungen insbe-
sondere von Unternehmen der pharmazeutischen Indus -
trie, Herstellern von Medizinprodukten, Unternehmen
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vergleichbarer Art oder einer Vereinigung solcher Unter-
nehmen sind nicht als frei von wirtschaftlichen Interes-
sen zu bewerten und daher nicht anerkennungsfähig.

• Für online-gestützte Fortbildungsmaßnahmen gilt, dass
mediengestützte Fortbildungsmodule mit Produktwer-
bung nicht anerkannt werden.

• In Online-Fortbildungsmodulen dürfen keine Werbe-
banner, Pop-ups oder ähnliche elektronische Anwen-
dungen erscheinen.

• Es darf keine Verlinkung eines Fortbildungsmoduls mit
kommerziellen Internetseiten erfolgen.

§ 9 
Prüfung des Antrags

(1) Nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen erfolgt
die formale und inhaltliche Prüfung des Antrags sowie die
Kategorisierung und die Vergabe der Fortbildungspunkte
nach § 6 Abs. 3 der Fortbildungsordnung. Kann eine Aner-
kennung nicht erfolgen, wird der Antrag abgelehnt.

(2) Auf Anforderung sind der Ärztekammer Nordrhein eine
schriftliche Zusammenfassung der Vorträge und die Vor-
tragsfolien sowie Lehrmaterialien und gegebenenfalls wei-
tere Unterlagen für die inhaltliche und formale Prüfung des
Antrages vorzulegen.

(3) Werden Fortbildungsmaßnahmen durch Beiträge Dritter
zur Durchführung von Veranstaltungen unterstützt, sind
zum Nachweis der Angemessenheit auf Anforderung durch
den Veranstalter Angaben zu:

• Zahl der Teilnehmer, kalkulierte Teilnehmerzahl
• Art der Zuwendung,
• Höhe des Gesamtbetrages der finanziellen Unterstüt-

zung, bei mehreren Unterstützern Angabe pro Unter-
stützer,

• Verwendungszweck (Raummiete, Honorare, Catering u. a.),
• Aufschlüsselung der übernommenen Kosten für Refe-

rentinnen/Referenten

zu tätigen.

(4) Für Fortbildungsmaßnahmen der Kategorien A bis C und K
hat der Veranstalter seine Adresse anzugeben, damit er im
Veranstaltungskalender der Ärztekammer Nordrhein be-
kanntgegeben werden kann.

(5) Auf Antrag kann für Einzel- und Gruppenveranstaltungen
sowie geschlossene Balintgruppen auf die Veröffent-
lichung verzichtet werden. Bei Intervisionsgruppen kann
der Kreis der Teilnehmerinnen/Teilnehmer von vornherein
begrenzt werden.

(6) Die Anerkennungsstelle kann im Rahmen des Anerken-
nungsprozesses und des Verfahrens zur Anerkennung von
Fortbildungsveranstaltern nach § 10 der Fortbildungsord-
nung externe Experten nach ihrer Wahl zu Rate ziehen.

(7) Bei fehlender Mitwirkung und Nichtvorlage der Angaben
wird der Antrag abgelehnt. In Einzelfällen kann die Aner-
kennung unter Auflagen erfolgen, deren Einhaltung der
Veranstalter nachzuweisen hat.

(8) Im Falle der Nichteinhaltung von gesetzten Fristen kann
die Ärztekammer Nordrhein bis zum Eingang der vollstän-
digen Unterlagen von der Bearbeitung weiterer Anträge
desselben Veranstalters absehen. Gleiches gilt für nicht
ausgeglichene Forderungen hinsichtlich Verwaltungsge-
bühren, die im Rahmen der Anerkennung von ärztlichen
Fortbildungen angefallen sind.

(9) Der Antragsteller erhält einen schriftlichen Bescheid über
die Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme mit der An-
gabe der Fortbildungskategorie gemäß § 6 Abs. 3 Fortbil-
dungsordnung, der Anzahl der Fortbildungspunkte und der
Veranstaltungsnummer, im Fall der Nichtanerkennung
 einen ablehnenden Bescheid.

§ 10 
Antrag für Fortbildungsmaßnahmen in 

Print-, digitalen und Online-Medien

(1) Auf Antrag kann eine Bepunktung nach Dauer der Bearbei-
tungszeit erfolgen, max. 2 Punkte bei einer Bearbeitungs-
zeit von 90 Minuten. Das Verfahren legt die Ärztekammer
Nordrhein fest, sie kann sich dabei auf die Daten früherer
Erhebungen stützen. Eine Überprüfung der Bearbeitungs-
dauer kann auch nach erfolgter Anerkennung jederzeit
 verlangt werden.

(2) Ein Zusatzpunkt wird pro Fortbildungseinheit vergeben,
wenn zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahmen (Begut-
achtung des Textes durch zwei unabhängige Gutach-
ter/Peer Review, Begutachtung der Qualität der Multiple-
Choice-Fragen zur Lernerfolgskontrolle) durchgeführt wur-
den. 
Die Dokumentation des Peer Review-Verfahrens erfolgt
durch Veröffentlichung der Gutachter (z. B. in jährlichen
Abständen), das Verfahren zur Qualitätssicherung der Mul-
tiple-Choice-Fragen wird vom Antragsteller benannt.

(3) Der Punkterwerb muss mindestens 2 Monate und kann
 maximal 1 Jahr nach Veröffentlichung der Fortbildungs-
maßnahme möglich sein. Die praktische Abwicklung 
des Verfahrens obliegt dem Anbieter, die geltenden 
Datenschutzbestimmungen sind einzuhalten. Bei Fortbil-
dungsmaßnahmen auf digitalen Medien und im Internet ist
pro 5 Fortbildungseinheiten ein einmaliger zusätzlicher
Aufruf des Programms mit zusätzlicher Punktvergabe 
möglich. Dabei werden aus dem Pool der für jeweils 
5 Fortbildungseinheiten zur Verfügung stehenden 50 Fra-
gen pro Aufruf des Programms jeweils 10 Fragen zufällig
ausgewählt.

(4) Die Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach Kate-
gorie D kann auf Antrag über 1 Jahr hinaus verlängert wer-
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den, wenn der Antragsteller darlegt, dass eine inhaltliche
Aktualisierung erfolgt bzw. nicht notwendig ist.

(5) Bei Antragstellung ist darzulegen, dass zur Beantwortung
der Fragen zur Lernerfolgskontrolle die Bearbeitung der
gesamten Fortbildungseinheit notwendig ist.

(6) Jede inhaltliche Änderung führt zu einem neuen Anerken-
nungsverfahren. Dies ist vom Anbieter automatisch und
 aktiv unverzüglich nach jeder Änderung bei der Anerken-
nungsstelle einzuleiten.

(7) Die Bearbeitung der Fortbildungsmaßnahme und der Lern-
erfolgskontrolle sollte technisch so ausgelegt sein, dass
sie auch nach Unterbrechungen nahtlos fortgesetzt werden
kann. Nicht bestandene Tests zur Lernerfolgskontrolle dür-
fen einmalig wiederholt werden. Bereits bestandene Tests
dürfen nicht zum Zwecke des erneuten Punkterwerbs wie-
derholbar sein.

(8) Sofern Fortbildung in Print-, auf digitalen Medien oder im
Internet nicht von einem anerkannten Fortbildungsveran-
stalter angeboten wird, kann nur der Autor die Anerken-
nung beantragen. Stellt der Autor seine anerkannte Fort-
bildungsmaßnahme einem dritten Fortbildungsanbieter
zur Verfügung (insbesondere Unternehmen der pharma-
zeutischen und medizintechnischen Industrie), so hat er
dafür Sorge zu tragen, dass die Teilnehmerinnen/Teilneh-
mer weiterhin einen Zugang unabhängig vom Verbrei-
tungsweg des dritten Anbieters haben. Das weitere Ver-
fahren regelt die Ärztekammer Nordrhein. 

(9) Die Teilnahmebescheinigung mit Ausweis der gegebenen-
falls erreichten Punkte kann sofort nach Ende der Fortbil-
dungsmaßnahme übermittelt werden.

(10)Die Maßgaben der Absätze 1-9 gelten auch für Fortbildun-
gen der Kategorie I sowie die Online-Module der Kategorie
K, für die jeweils im Antrag Art und Ausmaß der „online-
 tutoriellen Betreuung“ darzulegen ist.

§ 11 
Methoden der Lernerfolgskontrolle

(1) Die Lernerfolgskontrolle erfolgt grundsätzlich durch den
Multiple-Choice-Test. Als einheitliches Fragenformat gilt
die Multiple-Choice-Frage mit jeweils 5 Antwortalternati-
ven, von denen nur eine korrekt sein darf. Bei der Abfas-
sung der Fragen sind die Empfehlungen des IMPP (Mainz)
zu berücksichtigen. Abweichende Formate können in Aus-
nahmefällen auf Antrag genehmigt werden. Für die Bear-
beitung der Lernerfolgskontrolle ist der Veranstalter ver-
antwortlich. Die Lernerfolgskontrolle gilt als ein Teil der
Evaluation der Fortbildungsmaßnahme.

(2) Die Lernerfolgskontrolle bei Präsenzveranstaltungen muss
mindestens 5 Fragen pro Fortbildungsprogramm umfassen,
bei ganztägigen Veranstaltungen mindestens 10 Fragen.

(3) Bei Fortbildungsmaßnahmen (in Print-, digitalen und On-
line-Medien der Kategorie D) ist die Lernerfolgskontrolle
obligate Voraussetzung für die Anerkennung; sie wird
nicht mit einem Zusatzpunkt bewertet und setzt eine Zahl
von 10 Fragen pro Fortbildungseinheit voraus, von denen
mindestens 7 richtig beantwortet worden sein müssen.

(4) Wird ein Zusatzpunkt aufgrund einer Lernerfolgskontrolle
beantragt, muss dies mit der Antragstellung erfolgen. Ein
Muster der vorgesehenen Lernerfolgskontrolle ist dem An-
trag beizufügen.

§ 12 
Teilnehmerliste

(1) Für jede Präsenzveranstaltung ist eine Teilnehmerliste
nach der Mustervorlage der Ärztekammer Nordrhein zu
führen. Die Teilnehmerliste muss folgende Daten enthal-
ten:

1. Veranstaltungsnummer (VNR)
2. Datum, Uhrzeit der Fortbildungsmaßnahme
3. Name des Veranstalters
4. Name und Vorname der wissenschaftlichen Leitung
5. Titel der Fortbildungsmaßnahme
6. Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN)
7. Name, Vorname des Teilnehmers
8. Nachweis der individuellen Teilnahme (z. B. durch

 eigenhändige Unterschrift des Teilnehmers)

(2) Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Fortbildungsmaß-
nahme sind verpflichtet, beim Besuch einer Fortbildungs-
maßnahme das persönliche Fortbildungs-Barcode-Etikett
beziehungsweise die einheitliche Fortbildungsnummer
mitzuführen.

(3) Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sich nur
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildungsmaß-
nahme in die Teilnehmerliste eintragen. Er muss die elek-
tronische Meldung der Fortbildungspunkte unmittelbar
nach der Beendigung der Fortbildungsmaßnahme sicher-
stellen.

(4) Bei mehrstündigen Veranstaltungen muss mindestens alle
4 Stunden eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt wer-
den.

(5) Die Teilnehmerlisten sind 5 Jahre vom Veranstalter aufzu-
bewahren und auf Verlangen der Ärztekammer Nordrhein
vorzulegen.

§ 13 
Teilnahmebescheinigung

(1) Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erhält unmittelbar
nach der Fortbildungsmaßnahme nach vollständiger Ent-
richtung der Kursgebühren eine von der wissenschaft-
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lichen Leitung der Fortbildungsmaßnahme unterschriebe-
ne Teilnahmebescheinigung gemäß einer Mustervorlage
der Ärztekammer Nordrhein. Eine Teilnahmebescheini-
gung darf nur der Person erteilt werden, die an der voll-
ständigen Fortbildungsmaßnahme teilgenommen hat.

(2) Die an die Teilnehmerin/den Teilnehmer auszuhändigende
Teilnahmebescheinigung muss folgende Angaben enthal-
ten:

• Thema der Veranstaltung,
• Veranstaltungsnummer (VNR),
• Veranstalter,
• Veranstaltungsort,
• Datum, Uhrzeit (Beginn und Ende der Veranstaltung),
• Name und Vorname der Teilnehmerin/des Teilnehmers,
• Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN),
• Wissenschaftliche Leitung,
• Privatanschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers

(freiwillig),
• Anerkennende Ärztekammer,
• Anzahl der Fortbildungspunkte und Kategorie,
• Ausstellungsdatum,
• Unterschrift/Stempel des ärztlichen Antragstellers/

Veranstaltungsleiters.

§ 14
Weiterleitung der Teilnehmerliste mittels 

Elektronischem Informationsverteiler (EIV)

Veranstalter von Fortbildungsmaßnahmen erhalten mit der
 Anerkennung der ärztlichen Fortbildung für das Fortbildungszer-
tifikat eine Veranstaltungsnummer (VNR) sowie ein dazugehöri-
ges Passwort. Die Fortbildungspunkte der Teilnehmerinnen/Teil-
nehmer von Fortbildungsmaßnahmen sind vom Veranstalter auf
elektronischem Wege direkt an den Elektronischen Informations-
verteiler (EIV) weiterzuleiten. Vom Verfahren  einer direkten Mel-
dung der von den Teilnehmerinnen/Teilnehmern erworbenen
Fortbildungspunkte an den EIV durch den Veranstalter kann
übergangsweise bis zum 30.07.2017 abgewichen werden.

§ 15 
Evaluation

(1) Grundsätzlich sind alle von der Ärztekammer Nordrhein
anerkannten Fortbildungsmaßnahmen zu evaluieren. Hier-
zu ist der einheitliche Evaluationsbogen der Ärztekammer
Nordrhein zu verwenden. Ausnahmen bedürfen der vorhe-
rigen schriftlichen Genehmigung. Die durchgeführte Eva-
luation und deren Ergebnisse sind 1 Jahr aufzubewahren
und der Ärztekammer Nordrhein auf Verlangen zur Ver -
fügung zu stellen. Sie kann die Ergebnisse verwenden,
 soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die Ärztekammer Nordrhein behält sich eine stichproben-
hafte Überprüfung der von ihr anerkannten Fortbildungs-
maßnahmen vor. Hierfür ist einer Vertreterin/einem Ver-

treter der Ärztekammer Nordrhein ein kostenfreier Zutritt
zu gewähren bzw. kostenfreier Zugang zu Fortbildungs-
maßnahmen in Print- oder digitaler Form oder im Internet
zu verschaffen.

§ 16 
Gebühren für Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen

(1) Für die Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen werden
Gebühren entsprechend der Gebührensatzung der Ärzte-
kammer Nordrhein erhoben. Die Gebührenschuld entsteht
mit der Antragstellung der gebührenpflichtigen Handlung.

§ 17 
Rechtsmittel

(1) In Nordrhein-Westfalen bedarf es vor Erhebung einer
 Anfechtungsklage abweichend von § 68 Abs. 1 Satz 1 der
Verwaltungsgerichtsordnung einer Nachprüfung in einem
Vorverfahren nicht mehr. Das Widerspruchsverfahren ist
entfallen. Gegen den Erlass oder die Ablehnung der Vor-
nahme von Verwaltungsakten ist vor dem zuständigen Ver-
waltungsgericht Klage zu erheben. Ablehnende Bescheide
enthalten eine Rechtsmittelbelehrung.

Abschnitt III – Anerkennung von Fortbildungsveranstaltern

§ 18 
Anerkennung eines Fortbildungsveranstalters

(1) Die Anerkennung eines Veranstalters ist ein Verfahren zum
vereinfachten Umgang mit Veranstaltern, die von der Ärzte-
kammer Nordrhein als zur Anerkennung geeignet einge-
stuft werden.

(2) Grundsätzlich anerkennungsfähig sind die Kassenärztliche
Vereinigung Nordrhein, Medizinisch Wissenschaftliche
 Gesellschaften und ihnen zugeordnete Fortbildungsakade-
mien, ärztliche Berufsverbände und Krankenhäuser der
Maximalversorgung sowie Universitätskliniken. Über Aus-
nahmen entscheidet die Anerkennungsstelle der Ärzte-
kammer Nordrhein.

(3) Die Veranstaltungen der Nordrheinischen Akademie für
ärztliche Fort- und Weiterbildung und die von der Ärzte-
kammer Nordrhein und ihren Untergliederungen durch-
geführten Fortbildungsmaßnahmen unterliegen den Vor-
gaben für die Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen
Dritter und bedürfen keiner weiteren Anerkennung. 

§ 19 
Voraussetzungen für die Anerkennung

(1) Ein Veranstalter, der die Anerkennung nach § 10 Fortbil-
dungsordnung begehrt, hat darzulegen, dass er in der Lage
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ist, die Anforderungen der Fortbildungsordnung und der
Berufsordnung der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
sowie der „Empfehlungen zur ärztlichen Fortbildung“ 
der Bundesärztekammer und dieser Richtlinien zu be-
achten.

(2) Der Veranstalter hat über einschlägige Erfahrungen bei der
Konzeption, Organisation, Durchführung und Auswertung
ärztlicher Fortbildungsmaßnahmen zu verfügen. Er muss
vor der Antragstellung über einen Zeitraum von 2 Jahren
am Zertifizierungsverfahren der Ärztekammer Nordrhein
teilgenommen haben.

(3) Die vom Veranstalter benannten Beauftragten sichern eine
objektive und unabhängige Fortbildung zu.

§ 20 
Bewertung von Fortbildungsmaßnahmen

(1) Der Veranstalter ist nach Anerkennung berechtigt, von ihm
in eigener Verantwortung geplante und im Bereich der Ärzte-
kammer Nordrhein durchgeführte Fortbildungsmaßnah-
men der Kategorie A, B und C gemäß der Fortbildungsord-
nung der Ärztekammer Nordrhein und dieser Richtlinie zu
bewerten.

(2) Vom Veranstalter vergebene Fortbildungspunkte werden
von Seiten der Ärztekammer Nordrhein für das Fortbil-
dungszertifikat anerkannt, soweit die Bewertungsverfah-
ren den gesetzlichen Bewertungsvorgaben entsprechen
und rechtmäßig waren. Es gelten die Vorschriften des 
§ 48 VwVfG NRW entsprechend. Anerkannte Veranstalter
haben der Ärztekammer Nordrhein für jede von ihnen 
bearbeitete Fortbildungsmaßnahme einen vollständigen
Antrag vor Durchführung der Veranstaltung elektronisch zu
übermitteln.

(3) Die Ärztekammer Nordrhein ist berechtigt, das Anerken-
nungsverfahren stichprobenhaft zu prüfen und bei re-
levanten Verstößen gegen die Fortbildungsordnung, die
 Berufsordnung und die sonstigen Regeln die Bewertung
der Fortbildungsmaßnahme zurückzunehmen.

(4) Die anerkannten Veranstaltungen müssen medizinisches
Fachwissen auf dem aktuellen Stand der medizinischen
Wissenschaft vermitteln, den Zielen der Berufsordnung
und Fortbildungsordnung entsprechen, frei von wirtschaft-
lichen Interessen Dritter sein und unter qualifizierter ärzt-
licher Leitung stehen. Die wissenschaftliche Leiterin/der
wissenschaftliche Leiter der Fortbildungsmaßnahme muss
neutral sein.

(5) Die Anerkennung des Veranstalters erfolgt befristet auf 
1 Jahr und kann auf Antrag für ein weiteres Jahr verlängert
werden. Die Anerkennung erfolgt unter dem Vorbehalt des
Widerrufs bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorgaben
und kann mit einer Auflage versehen werden.

§ 21 
Datenübermittlung

(1) Der anerkannte Fortbildungsveranstalter übermittelt Ver-
anstaltungsdaten an die Ärztekammer Nordrhein in elek-
tronischer Form vor Durchführung der Veranstaltung unter
Beachtung der Vorgaben. Er verpflichtet sich, alle techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstel-
lung des Datenschutzes einzuhalten und diese auf Anfor-
derung der Ärztekammer Nordrhein nachzuweisen.

§ 22 
Weitere Anforderungen

(1) Soweit in diesem Abschnitt nichts anderes geregelt ist, gel-
ten die Regelungen des Abschnittes II entsprechend.

(2) Ein anerkannter Fortbildungsveranstalter ist berechtigt,
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Fort-
bildungsmaßnahme ein angemessenes Entgelt zu verlan-
gen. Die Unterstützung von Dritten für die Veranstaltung
(Sponsoring) erfolgt nach den Maßgaben des Abschnittes
II dieser Richtlinie.

(3) Die Ärztekammer Nordrhein ist berechtigt, durch Beauf-
tragte anerkannte Fortbildungsveranstaltungen unange-
kündigt und unentgeltlich aufzusuchen.

§ 23 
Gebühren

Für die Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen werden
 Gebühren nach der Gebührenordnung der Ärztekammer Nord-
rhein erhoben.

Abschnitt IV – Ausstellung eines Fortbildungszertifikates

§ 24 
Fortbildungszertifikat

(1) Das Fortbildungszertifikat ist eine von der Ärztekammer
Nordrhein ausgestellte Urkunde über den Nachweis einer
regelmäßigen Fortbildung.

(2) Ein Fortbildungszertifikat wird erteilt, wenn die Ärztin/der
Arzt innerhalb eines der Antragstellung vorausgehenden
Fortbildungszeitraums von 5 Jahren Fortbildungsmaßnah-
men abgeschlossen hat, die in ihrer Summe die nach den
Bestimmungen des § 6 der Fortbildungsordnung der Ärzte-
kammer Nordrhein ermittelten Mindestbewertung von 250
Punkten erreichen.

(3) Bei der Ausstellung eines Fortbildungszertifikates für Ärztin-
nen und Ärzte, die den Regelungen der §§ 95d und 137 Abs. 1
Nr. 2 SGB V unterliegen, werden die dies-bezüglichen sozial-
rechtlich festgelegten Regelungen berücksichtigt.
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§ 25 
Ausstellung des Fortbildungszertifikates

(1) Das auf Antrag ausgefüllte Fortbildungszertifikat der Ärzte-
kammer Nordrhein ist in der Regel für einen definierten 
5-Jahres-Zeitraum gültig.

(2) Für die Ausstellung eines Fortbildungszertifikates wird
 eine Gebühr nach der Gebührenordnung der Ärztekammer
Nordrhein erhoben.

§ 26 
Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen im Ausland

Im Ausland absolvierte Fortbildungsmaßnahmen sind für das
Fortbildungszertifikat anrechnungsfähig, soweit sie den Anfor-
derungen der Fortbildungsordnung im Grundsatz entsprechen.
Hierzu muss die Ärztin/der Arzt einen Nachweis über die Art
der Fortbildung führen, der es gestattet, die Einhaltung der
 Anerkennungskriterien zu prüfen.

Ausgefertigt:

Düsseldorf, den 26.09.2016

Rudolf Henke
Präsident 

Die Richtlinie zur Fortbildungsordnung wird im Rheinischen Ärzteblatt 
bekannt gegeben.

Düsseldorf, den 26.09.2016

Rudolf Henke
Präsident
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Geschäftsordnung der Kommission 
Transplantationsmedizin bei der 
Ärztekammer Nordrhein

Der Vorstand der Ärztekammer Nordrhein hat auf seiner Sitzung
vom 06.04.2016 entsprechend §  8 (3) des Transplantations-
gesetzes vom 05.11.1997 (TPG) und § 1 (7) des Gesetzes zur 
Ausführung des Transplantationsgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 09.11.1999 (AG-TPG NRW) folgende
 Geschäftsordnung der Kommission Transplantationsmedizin
bei der Ärztekammer Nordrhein (nachfolgend „Kommission“
genannt) beschlossen. 

Vorbemerkung

Die nachfolgende Geschäftsordnung regelt in Ausführung zu
den Bestimmungen des AG-TPG NRW die Tätigkeit der nach § 8
(3) TPG eingerichteten Kommission Transplantationsmedizin. 

§ 1 
Beratungsanträge an die Kommission

(1) Antragsteller sind die jeweiligen Transplantationszentren.
(2) Beratungsanträge sollen auf einem den Transplantations-

zentren zur Verfügung gestellten Formblatt schriftlich
 gestellt werden.

(3) Beratungsunterlagen müssen spätestens acht Werktage
vor dem jeweiligen Beratungstermin der Kommission bei
der Geschäftsstelle eingegangen sein.

(4) Zu den schriftlichen Beratungsunterlagen zählen: 
a) Stellungnahmen zur medizinischen und psychologischen/

psychosomatischen/psychosozialen Situation der organ-
spendewilligen Person incl. Nachweis der Eignung als
Organspender und Darlegung des Verwandtschaftsver-
hältnisses bzw. der Verbundenheit mit der organemp-
fangenden Person nach § 8 (1) TPG.

b) Stellungnahmen zur medizinischen und psychologischen/
psychosomatischen/psychosozialen Situation der organ-
empfangenden Person.

c) Kopien der Niederschrift der Aufklärung und Einwilli-
gungserklärung der organspendewilligen Person nach 
§ 8 (2) TPG. Bei Standard-Aufklärungen und - Einwilli-
gungserklärungen genügt eine einmalige Zusendung
der Formulare an die Geschäftsstelle bzw. bei Änderun-
gen die Zusendung von aktualisierten Texten.

Den Antragsunterlagen können weitere, die Entscheidungs-
findung der Kommission unterstützende Stellungnahmen bei-
gelegt werden.

§ 2 
Sitzungen der Kommission

(1) Die Kommission tagt in der Regel an vorher festgelegten Ter-
minen in Essen und Köln. Bei nachgewiesener Eilbedürftig-
keit aus medizinischen Gründen kann von der Geschäftsstel-
le kurzfristig eine zusätzliche Sitzung einberufen werden.

(2) Die/der Vorsitzende oder ein(e) stellvertretende(r) Vorsit-
zende(r) leitet die Sitzung. 

(3) Bei der deutschen Sprache nicht mächtigen spendewilligen
Personen ist die Anwesenheit eines allgemein beeidigten
Dolmetschers erforderlich.

(4) Regelmäßig findet eine Gesamtsitzung der Kommission
statt.

(5) Die Sitzungen werden von einer Geschäftsstelle vorberei-
tet und unterstützt. 

§ 3 
Stellungnahmen der Kommission

(1) Die Kommission gibt ihre Stellungnahmen nach Aktenlage
und nach Anhörung des Organspenders, bei Bedarf des
 Organempfängers oder weiterer Personen ab.

(2) Die Dauer der Anhörung des Organspenders richtet sich
nach den Erfordernissen des Einzelfalles. 

(3) Die Stellungnahme der Kommission wird dem antragstel-
lenden Transplantationszentrum auf einem Formblatt


